
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/6/19 89/08/0326
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1990

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

20/05 Wohnrecht Mietrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ABGB §825;

ABGB §833;

ASVG §35 Abs1;

WEG 1975 §17 Abs1;

Rechtssatz

Nach herrschender Rechtsprechung ist es auch bei schlichtem Miteigentum jedem der Miteigentümer verwehrt,

selbständig Verwaltungshandlungen vorzunehmen, sobald ein Verwalter bestellt ist (EvBl 1965/125; SZ 42/1; SZ 42/68;

MietSlg 38063).
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